Verwaltungsgebiihren-Verordnung

172.210

Verordnung des Einwohnerrats Neuhausen
am Rheinfall tber die Gebuhren im kommu-
nalen Verwaltungsverfahren
(Verwaltungsgebuhren-Verordnung)

vom 13. September 1984

Gestutzt auf Art. 13 des Gesetzes Uber den Rechtsschutz
in Verwaltungssachen (Verwaltungsrechtspflegegesetz)
vom 20. September 1971" erlasst der Einwohnerrat fol-
gende Verordnung:

Art. 1

Diese Verordnung regelt die Gebihren im Verfahren vor
den Verwaltungsbehoérden der Einwohnergemeinde Neu-
hausen am Rheinfall, soweit nicht besondere eidgendéssi-
sche, kantonale oder kommunale Vorschriften bestehen.

Art. 2

Fur Verfigungen, Entscheide, Bewilligungen, Genehmi-
gungen, die Ausiibung behordlicher Kontrollfunktionen
sowie flr andere Verrichtungen in Verwaltungssachen
werden unter dem Vorbehalt besonderer Ansétze Gebiih-
ren im Rahmen von Fr. 20.-- bis Fr. 500.-- erhoben.

Art. 3

'Im Einsprache- und Beschwerde-Verfahren sowie im
Verfahren um Wiedererwdgung betragt die Gebihr
Fr. 50.-- bis Fr. 1'000.--.

’Wird eine Streitigkeit nicht durch materiellen Entscheid,
sondern durch Abschreibungsverfiigung oder Nichteintre-
tens-Entscheid erledigt, so kann die Gebihr unterhalb
des Mindestbetrages festgesetzt oder ganz erlassen wer-
den.
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Art. 4

Innerhalb des Gebiihrenrahmens sind die Gebiihren nach
dem Zeit- und Arbeitsaufwand sowie nach der Bedeutung
des Geschéftes zu bemessen. Das Interesse des Gebih-
renpflichtigen und seine wirtschaftliche Leistungsfahigkeit
kénnen beriicksichtigt werden.

Art. 5

Kleinere Barauslagen sind in der Gebiihr in der Regel
enthalten.

“Erhebliche Barauslagen, wie Entschadigungen fiir Uber-
setzer, Sachverstandige und Auskunftspersonen, Spe-
senentschadigungen bei Tatigkeit ausserhalb des Amts-
sitzes usw., werden besonders in Rechnung gestellt.

Art. 6

Soweit diese Verordnung keine besonderen Vorschriften
enthalt, findet die kantonale Verwaltungsgebihren-
Verordnung® sinngeméass Anwendung.

Art. 7

Diese Verordnung tritt mit der Genehmigung durch den
Regierungsrat in Kraft®.

'SHR 172.200

\/erordnung Uber die Gebuhren im kantonalen Verwal-
tungsverfahren (Verwaltungsgebiihrenverordnung) vom
16. Oktober 1973 (SHR 172.201)

Vom Regierungsrat genehmigt mit Beschluss vom

5. Oktober 1984

Neuhauser Rechtsbuch 2006



	Verordnung des Einwohnerrats Neuhausen am Rheinfall über die

